
Versicherungstipp. Nicht jedes Kind braucht gleich eigene 
Verträge, aber jedes Kind braucht mit Studienbeginn einen 
eigenen Versicherungs-Check. Die wichtigsten Punkte im 
Überblick.
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Zahnärztinnen und Zahnärzte sind meist mit Ver-
sicherungsfragen vertraut – bei den eigenen Kin-
dern wird das Thema allerdings oft erst dann 
akut, wenn eine Krankenkasse schreibt, ein Aus-

landssemester ansteht oder das 25. Lebensjahr erreicht 
ist. Indes ist es ratsam, schon mit Studienbeginn einen 
Versicherungs-Check vorzunehmen.

Der wichtigste Punkt ist die Krankenversicherung. Sind 
die Eltern gesetzlich versichert, können Kinder unter be-
stimmten Voraussetzungen bis zum 25. Geburtstag bei-
tragsfrei familienversichert bleiben. Ausnahme: Die Fami-
lienversicherung verlängert sich um den Zeitraum, in dem 
die Ausbildung/Schule durch einen Dienst unterbrochen 
wurde, maximal um zwölf Monate. 

Dies gilt für: 
• Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
• Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
• Bundesfreiwilligendienst (BFD)
• Freiwilliger Wehrdienst (FWD)
• andere anerkannte Freiwilligendienste im Ausland 

Im Anschluss endet die kostenlose Familienversicherung 
und die Kinder müssen sich eigenständig versichern. Bei der 
Auswahl unter 93 gesetzlichen Krankenkassen mit unter-
schiedlichen Leistungsangeboten und Zusatzbeiträgen 
zwischen 2,18 und 4,39 Prozent beginnt die erste Hürde. 

PKV oder GKV?

Zudem sollten private Mitversicherungen über die Eltern 
überprüft werden, etwa Rechtsschutz, Unfallversicherung 
und Privathaftp� icht. Wichtig ist zu bedenken, dass die 
Mitversicherung nicht nur eine Altersfrage ist. Auch Ein-
kommen, Beschäftigungsstatus und die Versicherungs-

situation der Eltern können eine Rolle spielen. Besonders 
relevant für Zahnarztfamilien ist, dass mindestens ein 
Elternteil in der Regel privat krankenversichert ist und 
Kinder über einen der Versicherungsverträge der Eltern 
abgesichert sind. 

Wer dann im Studium privat versichert bleiben möchte, 
muss sich innerhalb von drei Monaten von der studentischen 
Versicherungsp� icht befreien lassen. Diese Entscheidung 
ist für das laufende Studium in der Regel bindend und 
sollte deshalb nicht allein nach dem Monatsbeitrag getrof-
fen werden. 

Und mit Beginn einer eigenen (zahn-)ärztlichen Assistenz-
zeit fallen Kinder unter die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) 
und müssen sich in einer gesetzlichen Krankenkasse p� icht-
versichern. Zu überlegen ist dann, den Gesundheitsstatus 
„einzufrieren“ beziehungsweise die Option zu haben, spä-
ter zurück in die PKV zu wechseln ohne erneute Gesund-
heitsprüfung. 

Wichtig ist auch zu wissen, dass die meisten Tarife enge 
Vorgaben und ein striktes Bedingungswerk haben. Sobald 
man mit seinem Einkommen über der JAEG liegt, begin-
nen in den meisten Tarifen Fristen zur Rückkehr in die PKV. 
Verpasst man etwa eine vierwöchige Frist nach Bekannt-
werden, ist ein Wechsel nur mit Gesundheitsangaben 
möglich. 

Tipp: Wichtig ist es, sofort nach Überschreiten der JAEG 
zu reagieren und, wenn gewünscht, einen Wechsel zu be-
antragen. Einige Gesellschaften bieten mittlerweile � exible 
Wechselmöglichkeiten an, auch als Option auf Zusatzver-
sicherungen. Deshalb ist es wichtig, die Aufnahmebedin-
gungen des gewählten Tarifes zu beachten.

Neben der Krankenversicherung gehört die Haftp� icht 
zur absoluten Basis. Viele Studierende sind während der 
ersten Ausbildung noch über den Familientarif der Eltern 
mitversichert. Doch ist Vorsicht geboten, da das zahn-
ärztliche Restrisiko beziehungsweise das außerdienstliche 
Risiko in der Regel nicht über die Universität, den Arbeit-
geber oder die Familie abgesichert ist. Dringend zu emp-
fehlen ist daher, eine Berufshaftp� ichtversicherung für 
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außerdienstliche Risiken abzuschließen sowie eine Privat-
haftp� icht, etwa für Mietsachschäden, Forderungsausfall 
und Schlüsselrisiken. 

Für (Zahn-)Medizinstudierende sollte deshalb spä-
testens vor den ersten Behandlungen am Pa-

tienten geklärt werden: Wer versichert 
die Tätigkeit, in welcher Höhe, bei 

welchen Einsatzorten – auch im 
Ausland?

Kostenfrei über den FVDZ 
versichert

Für studentische Mitglieder im Freien Ver-
band ist die Haftp� ichtversicherung kosten-

frei und kann über die FVDZ-Website beantragt 
werden. Der Verband übernimmt während der 

Laufzeit die Beiträge. 

Ein weiterer zentraler Baustein ist die Berufsunfähigkeits-
versicherung. Studierende mögen daran wenig denken, 
aber der beste Zeitpunkt, diese Versicherung abzuschlie-
ßen, sind die Studienjahre. Denn: Junge Menschen sind 
meist gesünder, die Beiträge niedriger und spätere Be-
schwerden können die Annahme eines Versicherungs-
antrags erschweren. Für angehende (Zahn-)Ärzte ist die 
eigene Arbeitskraft besonders schutzbedürftig: Rücken, 
Hände, Augen, Psyche und Feinmotorik sind unmittelbar 
berufsrelevant. 

Eine Rechtsschutzversicherung ist abzuwägen. Viele Fa-
milientarife schließen Kinder in Ausbildung ein, aber nicht 
immer für Mietrecht, Verkehrsrecht oder Auslandsfälle. 
Darüber hinaus sollte früh über das Thema Strafrecht ge-
sprochen werden, da dies immer individuell zu betrachten 
ist, auch innerhalb einer Anstellung. 

Was noch?

Hausrat-, Fahrrad- oder Zahnzusatzversicherung sind situ-
ationsabhängig. Handy- und Produktversicherungen sind 
meist verzichtbar. Diese Verträge sind kritisch zu prü-
fende Ergänzungen.

Fazit: zunächst Krankenversicherung und mögliche PKV-/
GKV-Fristen klären, dann Haftp� icht prüfen, anschlie-
ßend Berufsunfähigkeit frühzeitig sichern, Auslandsschutz 
ergänzen und mit Beginn einer medizinisch-praktischen 
Tätigkeit eine Strafrechtsschutzversicherung abschließen. 
So vermeiden Familien gefährliche Lücken – und zahlen 
trotzdem nicht für alles, was auf dem Markt angeboten 
wird. 

Jan Siol
Geschäftsführer auxmed GmbH
www.auxmed.de©

pr
iva

t

KI-Sprechstundenassistent 

jetzt kostenlos testen!

Lücken im Kalender? 
Fallen jetzt aus!

  40 % weniger kurzfristige Terminausfälle 
  Automatische Terminbenachrichtigungen
  Automatische Recalls mit Buchungstracking
  Digitale Nachrückerliste

Hier scannen und 
beraten lassen

ANZEIGE

außerdienstliche Risiken abzuschließen sowie eine Privat-
haftp� icht, etwa für Mietsachschäden, Forderungsausfall 
und Schlüsselrisiken. 

Für (Zahn-)Medizinstudierende sollte deshalb spä-
testens vor den ersten Behandlungen am Pa-

tienten geklärt werden: Wer versichert 
die Tätigkeit, in welcher Höhe, bei 

welchen Einsatzorten – auch im 
Ausland?

Kostenfrei über den FVDZ 
versichert

Für studentische Mitglieder im Freien Ver-
band ist die Haftp� ichtversicherung kosten-

frei und kann über die FVDZ-Website beantragt 
werden. Der Verband übernimmt während der 

Laufzeit die Beiträge. 

Ein weiterer zentraler Baustein ist die Berufsunfähigkeits-
versicherung. Studierende mögen daran wenig denken, 
aber der beste Zeitpunkt, diese Versicherung abzuschlie-
ßen, sind die Studienjahre. Denn: Junge Menschen sind 
meist gesünder, die Beiträge niedriger und spätere Be-

4 1

Ju
ni

 2
0

26
 –

 D
er

 F
re

ie
 Z

ah
na

rz
t

P R A X I S M A N A G E M E N T


